
Seite 1 von 2 

 

Beschlussvorlage 
 
Nr.:  024/2018 Fachdienst I.2 
Status: öffentlich Bearbeiter: Henrike Hoppe 
 
 

Datum Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

 19.04.2018  Ausschuss für Bildung, Soziales und 
Jugend  

   

 25.04.2018  Samtgemeindeausschuss     

 26.04.2018  Samtgemeinderat     

 
 
Wahlordnung und Geschäftsordnung für den Seniorenbeirat in der 
Samtgemeinde Fintel 
 
Beschlussvorschlag: 
a) Die Wahlordnung für die Wahl des Beirates für Seniorinnen und Senioren in der 

Samtgemeinde Fintel wird in der vorliegenden Entwurfsfassung (Entwurf II, final)  
beschlossen und tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 

 
b) Die Geschäftsordnung für die Tätigkeit des Seniorenbeirates in der Samtgemeinde 

Fintel wird in der vorliegenden Entwurfsfassung (vom 28.03.2018) beschlossen 
und tritt zum 01.07.2018 in Kraft.  

  
 
 
 
Sachverhalt: 
Der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Fintel ist das Bindeglied aller auf 
Samtgemeindeebene in der Seniorenarbeit tätigen Institutionen.  
 
Der Beirat wirkt darauf hin, dass die Seniorenarbeit in allen Mitgliedsgemeinden der 
Samtgemeinde den Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend organisiert wird. 
Daneben führt der Seniorenbeirat eigene Veranstaltungen auf Samtgemeindeebene 
als Ergänzung der Aktivitäten in den Mitgliedsgemeinden durch.  
Hierdurch erfüllt die Samtgemeinde Fintel neben der notwendigen, hilfreichen und 
sinnvollen Netzwerkarbeit für Senioren auch ihre gesetzliche Verpflichtung nach § 98 
I Nr. 3 NKomVG. 
 

Samtgemeinde Fintel   

Der Samtgemeindebürgermeister  
 

 
 
 
 
 

Az.: 50 70 01  12. Ratsperiode 2016 – 2021 
   Lauenbrück, den 29.03.2018 
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Für die Arbeit des Seniorenbeirates bedarf es einer Handlungsanweisung, welche in 
Form einer Geschäftsordnung entworfen wurde (s. Anlage). 
Gleichzeitig stellt sich die Frage der umfassenden Legitimation dieses Gremiums. 
Daher wurde die ebenfalls anliegende Wahlordnung entworfen. Danach würde, 
parallel zur jeweiligen Bundestagswahl, im Wege einer Briefwahl, die Wahl des 
Seniorenbeirates durchgeführt. Daraus ergäbe sich eine transparente und 
nachvollziehbare Legitimation der gewählten Personen zur Wahrnehmung der 
Aufgaben des Seniorenbeirates. 
 
Die Entwürfe sind mit dem Vorsitzenden des aktuellen Seniorenbeirates, Herrn 
Wilhelm Tödter, Vahlde, abgestimmt. 
 
Es wird sich ein unwesentlicher personeller Mehraufwand für die Wahl 2021 
ergeben. Weitere Veränderungen ergeben sich hieraus zunächst nicht.  
Optimistisch von einer 60%-igen Wahlbeteiligung ausgehend werden die Sachkosten 
für die Wahl des Seniorenbeirats durch die Verwaltung auf etwa 3.000€ geschätzt.  
 
 
 
 
gez. Krüger 
 
Anlagen 
Geschäftsordnung des Seniorenbeirates 
Wahlordnung des Seniorenbeirates 
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